
Kryptowährungsbesteuerung in Deutschland: Update 2025 

Die Welt der Kryptowährungen entwickelt sich rasant – und mit ihr die steuerlichen 

Rahmenbedingungen. Was noch 2021 galt, ist heute in vielen Bereichen überholt. Seitdem 

haben neue gesetzliche Regelungen, insbesondere ein wegweisendes Schreiben des 

Bundesministeriums der Finanzen (BMF) und die EU-Richtlinie DAC8, die Spielregeln für 

Anleger in Deutschland grundlegend verändert. Für private wie geschäftliche Investoren ist 

es entscheidend, diese neuen Vorschriften zu kennen, um teure Fehler zu vermeiden. 

Dieser Artikel bietet Ihnen ein umfassendes Update zur Kryptowährungsbesteuerung für das 

Jahr 2025. Wir erklären die wichtigsten Änderungen, zeigen auf, was bei der Dokumentation 

zu beachten ist, und geben Ihnen praxisnahe Handlungsempfehlungen. 

Aktuelle Rechtslage in Deutschland 2025 

Zwei zentrale Neuerungen prägen die Besteuerung von Kryptowährungen ab 2025: das neue 

BMF-Schreiben und die DAC8-Richtlinie der EU. Diese Entwicklungen zielen darauf ab, mehr 

Transparenz zu schaffen und die steuerliche Erfassung von Krypto-Assets zu vereinheitlichen. 

Im Vergleich zur Rechtslage von 2021 sind die Anforderungen an Dokumentation und 

Meldung deutlich gestiegen. 

Das BMF-Schreiben 2025: Klarheit und strengere Pflichten 

Das Bundesministerium der Finanzen hat mit seinem Schreiben vom 06. März 2025 für mehr 

Klarheit gesorgt, aber auch die Zügel angezogen. Es definiert den Begriff der „Kryptowerte“ 

neu und verschärft die Nachweispflichten erheblich. Die Zeiten, in denen eine lückenhafte 

Aufzeichnung toleriert wurde, sind vorbei. 

DAC8: Die Meldepflicht für Krypto-Börsen 

Parallel dazu tritt die europäische DAC8-Richtlinie in Kraft. Ab 2025 sind Krypto-Plattformen 

und Börsen verpflichtet, Transaktionsdaten ihrer Nutzer direkt an das Bundeszentralamt für 

Steuern zu melden. Diese automatisierte Weitergabe von Informationen erhöht den Druck 

auf Anleger, ihre Krypto-Geschäfte korrekt und vollständig in der Steuererklärung anzugeben. 

Grundlagen und Definitionen: Was sind „Kryptowerte“? 

Mit dem neuen BMF-Schreiben wird der Begriff „Token“ zunehmend durch den 

umfassenderen Begriff „Kryptowerte“ ersetzt. Darunter fallen nicht nur klassische 

Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum, sondern auch eine Vielzahl anderer digitaler 

Vermögenswerte. Betroffen ist grundsätzlich jeder, der Kryptowerte kauft, verkauft, tauscht 

oder durch Aktivitäten wie Mining oder Staking Einnahmen erzielt – egal ob als Privatperson 

oder im Rahmen eines Unternehmens. 

Die Spekulationsfrist: Ein Jahr Halten bleibt entscheidend 

Eine gute Nachricht für langfristige Investoren: Die bewährte Spekulationsfrist von einem 

Jahr bleibt auch 2025 bestehen. Das bedeutet: 



• Gewinne sind steuerfrei, wenn Sie Ihre Kryptowerte länger als 12 Monate halten und 

erst danach verkaufen. 

• Gewinne sind steuerpflichtig, wenn zwischen Kauf und Verkauf weniger als ein Jahr 

liegt. Diese Gewinne gelten als private Veräußerungsgeschäfte und müssen mit Ihrem 

persönlichen Einkommensteuersatz versteuert werden. 

Es ist jedoch entscheidend, den genauen Zeitpunkt von Kauf und Verkauf lückenlos 

nachweisen zu können. 

Steuerliche Behandlung: Mining, Staking und weitere Fälle 

Die steuerliche Behandlung hängt stark von der Art der Krypto-Aktivität ab. Das Finanzamt 

unterscheidet klar zwischen privaten Veräußerungsgeschäften und gewerblichen Tätigkeiten. 

• Mining: Das Schürfen von Kryptowährungen wird in der Regel als gewerbliche 

Tätigkeit eingestuft. Die geschaffenen Coins sind sofort steuerpflichtig. 

• Staking & Lending: Einnahmen aus Staking (das Bereitstellen von Coins zur 

Validierung von Transaktionen) oder Lending (das Verleihen von Coins gegen Zinsen) 

gelten als „sonstige Einkünfte“. Sie sind im Moment des Zuflusses mit dem 

persönlichen Einkommensteuersatz zu versteuern. Eine wichtige Neuerung ist, dass 

das Halten gestakter Coins die einjährige Spekulationsfrist für die ursprünglichen 

Assets nicht mehr verlängert. 

• Airdrops: Der Erhalt von kostenlosen Token durch Airdrops wird ebenfalls als 

steuerpflichtiger Zufluss gewertet. Der Wert zum Zeitpunkt des Erhalts muss als 

Einkommen deklariert werden. 

Meldepflichten und Dokumentation: Das A und O 

Die neuen Regelungen rücken die Dokumentationspflicht in den Mittelpunkt. Das Finanzamt 

verlangt eine lückenlose, nachvollziehbare und einzeln aufgezeichnete Historie jeder 

Transaktion. Fehlt dieser Nachweis, droht im schlimmsten Fall eine Schätzung durch das 

Finanzamt, die oft zu Ungunsten des Steuerpflichtigen ausfällt. 

Welche Nachweise braucht das Finanzamt? 

Für jede einzelne Transaktion müssen Sie folgende Daten bereithalten: 

• Datum und Uhrzeit des Kaufs, Verkaufs oder Tauschs 

• Menge und Art der gehandelten Kryptowerte 

• Wert der Kryptos in Euro zum Transaktionszeitpunkt 

• Verwendete Plattform oder Börse 

• Wallet-Adressen (Sender und Empfänger) 

• Nachweis über entstandene Gebühren 



Tools und Software zur Dokumentation 

Manuell den Überblick zu behalten, ist bei vielen Transaktionen kaum möglich. Daher wird 

die Nutzung von spezialisierten Steuer-Reporting-Tools wie Koinly oder Accointing dringend 

empfohlen. Diese Programme können Transaktionsdaten von verschiedenen Börsen und 

Wallets importieren und einen detaillierten Steuerreport erstellen. Wichtig: Sie sind als 

Anleger weiterhin dafür verantwortlich, dass der Report vollständig und korrekt ist. Prüfen 

Sie die Ergebnisse sorgfältig, bevor Sie diese für Ihre Steuererklärung verwenden. 

Praxis: Die Steuererklärung korrekt ausfüllen 

Gewinne aus dem Verkauf von Kryptowährungen innerhalb der Spekulationsfrist müssen in 

der Anlage SO (Sonstige Einkünfte) Ihrer Einkommensteuererklärung deklariert werden. Hier 

gilt eine Freigrenze von 600 Euro pro Jahr. Liegt der Gesamtgewinn aus allen privaten 

Veräußerungsgeschäften (dazu zählen z. B. auch Kunst oder Edelmetalle) unter dieser 

Grenze, bleibt er steuerfrei. Einnahmen aus Staking oder Lending gehören ebenfalls in die 

Anlage SO. 

Fallstricke und häufige Fehler vermeiden 

• Fehlender Nachweis: Der häufigste Fehler ist eine unzureichende Dokumentation. 

Ohne Nachweis über den Kaufzeitpunkt und -preis geht das Finanzamt vom für Sie 

ungünstigsten Fall aus und besteuert den vollen Verkaufserlös. 

• Verjährungsfristen: Die reguläre Verjährungsfrist für Steuern beträgt vier Jahre. Bei 

Steuerhinterziehung kann sie sich jedoch auf bis zu zehn Jahre verlängern. Die 

Einführung von DAC8 macht es für die Behörden einfacher denn je, nicht deklarierte 

Gewinne aufzudecken. 

• Tauschgeschäfte vergessen: Auch der Tausch von einer Kryptowährung in eine andere 

(z. B. Bitcoin in Ethereum) ist ein steuerlich relevanter Vorgang, der als Verkauf und 

anschließender Neukauf gewertet wird. 

Ausblick auf die EU-Regulierung 

Die Entwicklungen bleiben nicht stehen. Neben DAC8 wird die MiCA-Verordnung (Markets in 

Crypto-Assets) die Regulierung von Krypto-Dienstleistern in der EU weiter vereinheitlichen. 

Anleger sollten sich auf ein zunehmend reguliertes Umfeld einstellen, das zwar mehr 

Sicherheit, aber auch strengere Pflichten mit sich bringt. 

Fazit und Handlungsempfehlung 

Die Kryptowährungsbesteuerung ist 2025 komplexer und strenger als je zuvor. Die 

automatisierten Meldepflichten für Börsen und die verschärften 

Dokumentationsanforderungen des BMF lassen keinen Spielraum für Nachlässigkeiten. 

 

 



Was sollten Sie jetzt tun? 

1. Dokumentieren Sie lückenlos: Beginnen Sie sofort damit, alle Krypto-Transaktionen 

detailliert aufzuzeichnen. Nutzen Sie dafür am besten eine spezialisierte 

Steuersoftware. 

2. Prüfen Sie Ihre Altdaten: Stellen Sie sicher, dass Sie auch für vergangene Jahre alle 

notwendigen Nachweise vorliegen haben. 

3. Planen Sie Ihre Investments: Berücksichtigen Sie die Einjahresfrist bei Ihren 

Verkaufsentscheidungen, um Steuern legal zu optimieren. 

4. Holen Sie sich professionelle Hilfe: Bei komplexen Sachverhalten, hohen Volumina 

oder Unsicherheiten ist die Beratung durch einen auf Kryptowährungen 

spezialisierten Steuerberater unerlässlich. 

Wer sich frühzeitig mit den neuen Regeln auseinandersetzt und seine Finanzen sauber 

aufstellt, kann böse Überraschungen vermeiden und sich weiterhin erfolgreich in der Welt 

der digitalen Vermögenswerte bewegen. 

 

Quelle: 

1. https://www.etrado.de/tech/kryptowaehrungsbesteuerung 

2. https://datenstaubsauger.de/kryptowaehrungsbesteuerung-2025/ 

 

Hinweis: Dieser Artikel stellt keine Steuer- und Rechtsberatung dar, sondern ausschließlich 

eine persönliche Meinung. 
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